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Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, die über die Plattform ahlrich-
siemens.shop zwischen der Ahlrich Siemens GmbH, Haferwende 16, 28357 Bremen, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen, HRB 21853 USt-Identifikations-Nr.: 
DE 815646193 - im Folgenden „Anbieter“ – und den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - 
im Folgenden „Kunde“ - geschlossen werden. 
 

 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Webshopanbieter (nachfolgend „Anbieter“ 
oder „wir“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es 
sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden 
die Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

2. Der Anbieter verkauft ausschließlich an gewerbliche Kunden, d.h. Unternehmer im Sinne 
des § 14 BGB. Unternehmer sind jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Zur Sicherstellung der 
Unternehmereigenschaft muss der Kunde sich zuvor beim Anbieter als solcher registrieren 
und durch einen geeigneten Nachweis die gewerbliche Tätigkeit belegen. 

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Verträge mit dem Kunden im 
Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehung. 

 
§ 2 Vertragsabschluss 

1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte, insbesondere aber nicht 
ausschließlich der Marken Festo und Festool auswählen und diese über den Button „in 
den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im 
Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die 
Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und 
übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ 
diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 

2. Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per 
E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der 
Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim 
Anbieter eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt 
erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Anbieter zustande, die mit einer 
gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer 
separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext 
(bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf 
einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt 
(Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes 
gespeichert. Der Anbieter kann den Vertrag auch durch Zusendung der Ware annehmen. 

3. Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen, insbesondere in 

unserem Webshop, (fortan "Unterlagen") behalten wir uns, sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte vor. 

5. Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn wir nicht richtig oder rechtzeitig durch unsere 
Zulieferer beliefert werden. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns 
zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit 
unserem Zulieferer. Wir werden den Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Ware 
unverzüglich informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung unverzüglich 
zurückerstatten. 

 
§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit 

1. Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 
Auftragsbestätigung, vorherige vollständige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt 
(außer es ist mit dem Kunden Rechnungskauf vereinbart). Sofern für die jeweilige Ware in 
unserem Online-Shop keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie 
3 Tage (gerechnet Mo. – Fr. ohne Feiertage am Standort des Anbieters. 

2. Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm 
ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der 
Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der 
Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht 
zustande. 

3. Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht 
verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der 
Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als acht Wochen hat 
der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der 
Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete 
Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten. 

4. Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder 
haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland 

 
 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand (auch "Vorbehaltsware") bis zur 
vollständigen Begleichung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine 
laufende Rechnung sowie die Saldoziehung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht; der 
Vorbehalt bezieht sich in diesem Fall auf den anerkannten oder tatsächlichen Saldo. Als 
Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns, bzw. auf unserem Bankkonto. 
Der Eigentumsvorbehalt lebt nicht für Liefergegenstände wieder auf, wenn nachdem der 
Kunde das Eigentum an diesen Liefergegenständen erworben hat, neue Forderungen aus 
der Geschäftsbeziehung mit ihm entstehen. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den 
Liefergegenstand zurückzunehmen. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der 
Kunde hiermit unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten 
und die Vorbehaltsware mitzunehmen. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes 
zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten - gem. § 367 BGB anzurechnen. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist 
er verpflichtet, den Liefergegenstand auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und/oder 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten und 
Gefahren regelmäßig durchzuführen. 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen. 

 

 
5. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

veräußern; dies gilt nicht, wenn im Rahmen der Veräußerung vereinbart wird, dass die 
Forderung des Kunden gegen den Dritten durch Verrechnung erlischt. Der Kunde tritt uns 
sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen (einschließlich sämtlicher, auch nach 
Beendigung entstehender, Saldoforderungen aus einem Kontokorrent) in Höhe des 
Rechnungsendbetrages (einschließlich USt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte 
zustehen. Die Abtretung ist unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung veräußert wird. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser 
Forderungen bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, di 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen au 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät. Ist aber dies 
der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben, insbesondere 
Angaben zur Adresse des Schuldners macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

6. Die Berechtigung nach § 4.5. erfasst nicht, die Vorbehaltsware oder daraus hergestellte 
Sachen, ohne unsere Zustimmung zur Sicherung zu übereignen oder zu verpfänden. 
Abschlüsse von Finanzierungsverträgen (zum Beispiel Leasing), die die Übereignung 
unserer Vorbehaltsware einschließen, bedürfen unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung, sofern nicht der Vertrag das Finanzierungsinstitut verpflichtet, den uns 
zustehenden Kaufpreisanteil unmittelbar an uns zu zahlen. 

7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Rechnungsendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

8. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden, Gegenständen untrennbar 
verbunden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen 
verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der 
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Kunde uns bereits jetzt anteilmäßig Miteigentum überträgt. Wir nehmen die 
Übertragung an. Der Kunde verwahrt unser Allein- oder Miteigentum unentgeltlich für uns. 

9. Der Kunde trägt alle vorprozessualen und gerichtlichen Kosten, die zur Aufhebung einer 
Pfändung oder eines sonstigen Zugriffs eines Dritten auf die Vorbehaltsware und zu deren 
Wiederbeschaffung aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten 
eingezogen werden können. Wenn wir aufgrund dieses § 4 berechtigt sind, an uns 
abgetretene Forderungen geltend zu machen, hat der Kunde uns die dafür notwendigen 
vorprozessualen und gerichtlichen Kosten zu erstatten. 

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns. 

 

§ 5 Preise und Versandkosten 

1. Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich zuzüglich 
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

2. Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben 
und sind vom Kunden zu tragen.  

3. Der Versand der Ware erfolgt per Paketversand. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes geht mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über, und zwar 
unabhängig vom Ort der Versendung. Dies gilt auch bei Teillieferungen und unabhängig 
davon, ob frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden 
verzögert oder gerät dieser in Annahmeverzug, geht die Gefahr bereits am Tag der 
Versandbereitschaft auf ihn über. 

 
§ 6 Zahlungsmodalitäten 

 
1. Der Kunde kann die Zahlung per Vorkasse, Paypal oder auf Rechnung vornehmen. 
2. Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern. 
3. Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der 

Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung 
des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Anbieter Verzugszinsen in Höhe von 9 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. 

4. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die 
Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus. 

5. Der Kunde kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungs- oder 
Leistungsverweigerungsrecht geltend machen, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten ist. Die Aufrechnung oder Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts aufgrund eines Gegenanspruchs 
auf Ersatz von Mängelbeseitigungs- oder Fertigstellungsmehrkosten aus demselben 
rechtlichen Verhältnis ist abweichend von Satz 1 stets möglich. 

 
§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie  

 
1. Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist 
auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. Die Ansprüche des Kunden auf 
Nacherfüllung wegen Mängeln nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
bleiben davon unberührt. 

2. Ansprüche und Rechte des Kunden wegen Mängeln (fortan auch "Mängelansprüche") 
setzen voraus, dass er seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

3. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

4. Ist der Liefergegenstand mangelhaft, steht abweichend von § 439 Abs. 1 BGB uns die 
Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen mangelfreien Sache 
zu. 

5. Beruht der Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz nur nach 
den zusätzlichen Voraussetzungen des § 8 geltend machen. 

6. Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 
ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 
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§ 8 Haftung 

1. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des 
Ziels des Vertrags notwendig ist. 

2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den bei 
Vertragsbeginn vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser mindestens 
einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 

3. Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 
gemacht werden. 

4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
5. Eine Änderung der gesetzlichen Beweislastregelungen ist mit Vorstehendem nicht 

verbunden. 
6. Fälle höherer Gewalt (z.B. Arbeitskämpfe bei uns oder unseren Zulieferern, Krieg, Feuer, 

Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen oder Naturereignisse) 
unterbrechen für die Zeit ihrer Dauer zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit und dem 
Umfang ihrer Wirkung unsere Lieferverpflichtung. Das gilt auch dann, wenn wir uns bereits 
im Lieferverzug befinden. Wir werden den Kunden über den Eintritt eines Falles höherer 
Gewalt und die voraussichtliche Dauer der Behinderung unverzüglich benachrichtigen. Wir 
sind berechtigt wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, wenn uns die Vertragsfortsetzung aufgrund der Dauer der höheren 
Gewalt, auch unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden, nicht zumutbar ist. 

 

 
§ 9 Schlussbestimmungen 

1. Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

2. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der 
Sitz des Anbieters. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, 
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Dasselbe gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir behalten 
uns jedoch das Recht vor, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen. 

3. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte 
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

4. Keine Handlung von uns, außer einer ausdrücklich schriftlichen Verzichtserklärung, stellt 
einen Verzicht auf ein uns aus dem Vertrag, diesen Geschäftsbedingungen oder dem 
Gesetz zustehendes Recht dar. Ein Verzug bei der Wahrnehmung unserer Rechte gilt 
ebenfalls nicht als Verzicht auf das betroffene Recht. Ein einmaliger Verzicht auf ein Recht 
gilt nicht als Verzicht auf dieses Recht bei einer anderen Gelegenheit. 


